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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz 
- Az.: 66.33.11-01 (7463) - 

 
Die WestWind Projektierungs GmbH & Co. KG , Brinkstraße 25, 27245 Kirchdorf, hat eine Plange-
nehmigung nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für den Einbau eines Hamco-Durchlasses mit 
einer Länge von 15 m in ein Gewässer II. Ordnung „Nienstedter Beeke“ in der Gemarkung Nienstedt, 
Flur 3, Flurstück 112 beantragt.  
 
Im Rahmen dieses Verfahrens ist gem. § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) in Verbindung mit § 7 Abs. 1 UVPG und der Nummer 13.18.1 der Anlage 1 UVPG durch 
eine allgemeine Vorprüfung zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben eine Umweltverträglichkeits-
prüfung erforderlich ist.  
 
Die unter Beachtung der Prüfkriterien der Anlage 3 UVPG vorgenommene Vorprüfung hat ergeben, 
dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, da keine erheblichen Umweltauswir-
kungen zu besorgen sind.  
 
Das ökologische Potenzial des Gewässers II. Ordnung „Nienstedter Beeke“ wird im Wasserkörperda-
tenblatt „23034 Nienstedter Beeke“ , Stand Dezember 2016, als mäßig eingestuft, der chemische Zu-
stand, insbesondere aufgrund der Komponente Quecksilber, als schlecht. Die „Nienstedter Beeke“ ist 
ausgebaut, stark begradigt, sehr strukturarm und kaum beschattet. Das Fließgewässer ist als erheb-
lich veränderter Wasserkörper eingestuft. Die landwirtschaftliche Nutzung im Einzugsgebiet liegt bei 
90 % und grenzt meist bis an die Böschungsoberkante.  
 
Durch die Vergrößerung des Durchlass-Profils ist bei hoher Wasserführung der „Nienstedter Beeke“ 
ein schnellerer Durchfluss am Durchlassbauwerk möglich. Dies kann zu einem erhöhten Wasseranfall 
in den gewässerabwärts gelegenen Auenbereichen führen. Erhebliche nachteilige Auswirkungen sind 
jedoch nicht ersichtlich.  
 
Insgesamt sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser durch die Maßnahme 
nicht zu erwarten.  
 
Mit Blick auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sind erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen nicht zu erwarten. Erforderliche Gehölzentnahmen werden kompensiert. Die vorgesehene 
Vergrößerung des Durchlass-Profils dient der Minderung der Barrierewirkung des vorhandenen Durch-
lassbauwerkes. Die Sohle wird naturnah gestaltet. Insoweit sind sogar positive Auswirkungen auf Ge-
wässer-gebunden wandernde Landtiere möglich.  
 
Das Vorhaben befindet sich nicht in einem der in Anlage 3, Nr. 2.3 UVPG genannten Gebiete. Das 
nächstgelegene Natura 2000-Gebiet und das nächstgelegene Naturschutzgebiet liegen rd. 1,5 km 
westlich des Vorhabenstandorts, das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet rd. 1,2 km westlich 
des Vorhabens. Eine besondere ökologische Empfindlichkeit dieser Gebiete gegenüber den Wirkfak-
toren des Vorhabens ist nicht ersichtlich.  
 
Die insbesondere bauzeitlich bedingten Störwirkungen sind begrenzt.  
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist deshalb gem. § 7 Abs. 1 Satz 3 UVPG nicht durchzuführen.  
 
Diese Feststellung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG öffentlich bekannt gemacht. Das festge-
stellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrag 
Hartrampf 
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B Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
 

Stadt Twistringen 
 

Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Twistringen 
 
Der Rat der Stadt Twistringen hat am 16.01.2020 in öffentlicher Sitzung das vom Büro Stadt + Handel 
aus Dortmund erarbeitete Vergnügungsstättenkonzept für die Stadt Twistringen als städtebauliches 
Entwicklungskonzept im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch beschlossen. Das Vergnügungs-
stättenkonzept ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. 
 
Jedermann kann das Vergnügungsstättenkonzept im Rathaus der Stadt Twistringen, Fachbereich 
Stadtentwicklung und Wirtschaft, Lindenstraße 14, 27239 Twistringen, während der Dienststunden 
einsehen.  
 
Das Vergnügungsstättenkonzept ist auch auf der Internetseite der Stadt Twistringen unter 
www.twistringen.de in der Rubrik „Bauen +Wirtschaft“  

 „städtebauliche Entwicklungskonzepte“ einsehbar. 
 
Twistringen, den 24.01.2020  
Der Bürgermeister 
gez. J. Bley 

 
 
Bauleitplanung der Stadt Twistringen 
- Bebauungsplan Nr. 26-(100/100) „Scharrendorf-Ost II“ in der Ortschaft Scharrendorf 
- Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
  (BauGB)  
 
Der Rat der Stadt Twistringen hat in seiner Sitzung am 19.12.2019 den Bebauungsplan Nr. 26-
(100/100) „Scharrendorf-Ost II“ mit Begründung gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des vorgenannten Bebauungsplanes ist schwarz umrandet im nach-
stehenden Kartenauszug dargestellt: 
 

http://www.twistringen.de/
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 26-(100/100) „Scharrendorf-Ost II“ in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung kann im Rathaus der Stadt 
Twistringen im Fachbereich IV- Stadtentwicklung und Wirtschaft, Lindenstraße 14, 27239 Twistringen 
während der Dienststunden, sowie außerhalb dieser Zeiten nach besonderer Vereinbarung von je-
dermann eingesehen werden. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  

1. eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Twistringen unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind. Dieser Hinweis gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Ent-
schädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Twistringen, den 24.01.2020 
Der Bürgermeister 
gez. J. Bley 
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Bauleitplanung der Stadt Twistringen 
- Bebauungsplan Nr. 26-(100/103) “Pflegeeinrichtung an der Steller Straße/Schwarzer 
  Weg“ in der Ortschaft Twistringen 
- Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
  (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Twistringen hat in seiner Sitzung am 19.12.2019 den Bebauungsplan Nr. 26-
(100/103) “Pflegeeinrichtung an der Steller Straße /Schwarzer Weg“ mit Begründung gemäß § 10 
BauGB als Satzung beschlossen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des vorgenannten Bebauungsplanes ist schwarz umrandet und grau 
unterlegt im nachstehenden Kartenauszug dargestellt: 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 26-(100/103) “Pflegeeinrichtung an der Steller 
Straße /Schwarzer Weg“ in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan mit Begründung kann im Rathaus der Stadt Twistringen im Fachbereich IV- 
Stadtentwicklung und Wirtschaft, Lindenstraße 14, 27239 Twistringen während der Dienststunden, 
sowie außerhalb dieser Zeiten nach besonderer Vereinbarung von jedermann eingesehen werden. 
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass  

1. eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
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unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Twistringen unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind. Dieser Hinweis gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Ent-
schädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Twistringen, den 24.01.2020 
Der Bürgermeister 
gez. J. Bley 

 

 
Satzung 

zur Bestimmung der Zahl der zu wählenden Abgeordneten 
in der Stadt Twistringen für die Wahlperiode 2021 bis 2026 

 
Aufgrund der §§ 10 und 46 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes 
(NKomVG) in der z.Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Twistringen in seiner Sitzung am 
16.01.2020 folgende Satzung zur Bestimmung der Zahl der zu wählenden Abgeordneten in der Stadt 
Twistringen beschlossen.  
 

§ 1 
Für die am 1. November 2021 beginnende allgemeine Wahlperiode reduziert sich die Zahl der zu wäh-
lenden Abgeordneten für die Vertretung der Stadt Twistringen um 4.  
 

§ 2 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 
Twistringen, den 16.01.2020 
Der Bürgermeister 
Jens Bley 

 
 

Gemeinde Stuhr 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Stuhr im Ortsteil Stuhr 
- 40. Änderung des Flächennutzungsplanes „Sonstige Sonderbaufläche Rettungsdienst“ 

- Bekanntmachung der Genehmigungsverfügung gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch 
(BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Stuhr hat am 06.11.2019 den Feststellungsbeschluss über die 40. Änderung 
des Flächennutzungsplanes sowie die Begründung dazu gefasst. 
 
Der Landkreis Diepholz hat mit Verfügung vom 14.01.2020 (Az.: 63 DH 04604/2019/82) die 40. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes genehmigt. Die gemäß Verfügung geltend gemachten redaktionellen 
Beanstandungen, zu deren Erfüllung es keines Ratsbeschlusses bedarf, sind bereits erfolgt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der vorgenannten Änderung ist aus dem untenstehenden Übersichts-
plan ersichtlich. 
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Mit der Bekanntmachung wird die o. g. Änderung rechtsverbindlich.  
 
Die 40. Änderung des Flächennutzungsplanes kann einschließlich der Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung während der Öffnungszeiten 
 
 Montag bis Freitag von 09:00 – 12:00 Uhr 
 zusätzlich Montag und Dienstag von 14:00 – 16:00 Uhr 
 Donnerstag von 14:00 – 18:00 Uhr 
 
im Rathaus der Gemeinde Stuhr, Blockener Straße 6, 28816 Stuhr, Zimmer 304, oder nach vorheriger 
telefonischer Vereinbarung (Tel. 0421/56 95-304), eingesehen werden. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB und Entschädigungsansprüche nach 
§§ 44 Abs. 3 und 4  BauGB: 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne- 
 ten Verfahrens- oder Formvorschriften sowie 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
 über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlichen Mängel im Abwägungsvorgangs,  
 

beim Zustandekommen dieser Änderung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Stuhr unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitpla-
nung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Stuhr, den 21.01.2020 
Der Bürgermeister  
In Vertretung  
Richter 
Erster Gemeinderat 
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Bauleitplanung der Gemeinde Stuhr im Ortsteil Fahrenhorst 
- Bebauungsplan Nr. 23/218 „Eulenweg“ 

- Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Stuhr hat am 06.11.2019 den o. g. Bebauungsplan als Satzung gemäß § 10 
BauGB beschlossen und die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dazu sowie die Örtlichen Bauvor-
schriften gemäß § 84 NBauO. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des vorgenannten Bebauungsplanes ist aus dem untenstehenden 
Übersichtsplan ersichtlich. 
 

 
 
Mit der Bekanntmachung wird der o. g. Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
 
Der Bebauungsplan kann einschließlich der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
während der Öffnungszeiten 
 
 Montag bis Freitag von 09:00 – 12:00 Uhr 
 zusätzlich Montag und Dienstag von 14:00 – 16:00 Uhr 
 Donnerstag von 14:00 – 18:00 Uhr 
 
im Rathaus der Gemeinde Stuhr, Blockener Straße 6, 28816 Stuhr, Zimmer 304, oder nach vorheriger 
telefonischer Vereinbarung (Tel. 0421/56 95-304), eingesehen werden. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB und Entschädigungsansprüche nach 
§§ 44 Abs. 3 und 4  BauGB: 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
 

1.   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- oder Formvorschriften sowie 

2.   eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlichen Mängel im Abwägungsvorgangs,  
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beim Zustandekommen dieser Änderung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Stuhr unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitpla-
nung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Stuhr, den 21.01.2020 
Der Bürgermeister  
In Vertretung   
Richter 
Erster Gemeinderat 

 
 

Gemeinde Wagenfeld 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in 
der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Wagenfeld in seiner Sitzung am 03.12.2019 
folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird  
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  12.429.300 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 12.429.300 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 
 
2.  im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.644.300 € 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.611.400 € 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.047.000 € 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.158.500 € 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.160.000 € 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 108.000 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes            15.851.300 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes           15.877.900 € 

 
§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.160.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 350.000 Euro festgesetzt. 
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§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 360 v. H. 
 

§ 6 
Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 5.000,00 € im Einzelfall 
als unerheblich. 
 
Wagenfeld, den 04.12.2019 
gez. Kreye  L.S. 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 119 Abs. 4 und § 120 Abs. 2 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch den 
Landkreis Diepholz am16.01.2020 unter dem Aktenzeichen FD 30-916-912 erteilt worden.. 
 
Der Haushaltsplan 2020 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
vom Tage nach dieser Bekanntmachung im Rathaus der Gemeinde Wagenfeld, Pastorenkamp 25, 
49419 Wagenfeld, Zimmer 24, während der Dienststunden an 7 Werktagen (außer samstags) zur 
Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Wagenfeld, den 21.01.2020 
gez. Kreye 
Bürgermeister 

 
 

Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ 
- Gemeinde Lembruch 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
- Jahresabschlüsse 2016 und 2017 

 
Der Rat der Gemeinde Lembruch hat in seiner Sitzung am 27.01.2020 die Jahresabschlüsse für die 
Haushaltsjahre 2016 und 2017 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Gemeindedirek-
tor die Entlastung für das jeweilige Haushaltsjahr erteilt. Gemäß § 129 Abs. 2 Satz 1 NKomVG werden 
hiermit die Beschlüsse über die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 sowie über die Entlastungen öffent-
lich bekannt gemacht. Die Jahresabschlüsse und die um die Stellungnahmen des Gemeindedirektors 
ergänzten Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes liegen gem. §§ 129 Abs. 2 und 156 Abs. 4 
NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben 
Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemför-
de“, Hauptstr. 80, 49448 Lemförde, Zimmer A.07, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 29.01.2020 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
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Satzung zur Aufhebung 
der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen in der 
Gemeinde Lembruch 

(Straßenausbaubeitragssatzung) 
 

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11.09.2019 (Nds. 
GVBl. S. 258) und § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 
(Nds. GVBl. S. 121) hat der Rat der Gemeinde Lembruch in seiner Sitzung am 27.01.2020 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Lembruch (Straßenausbaubeitragssat-
zung) vom 15.02.2016 wird aufgehoben. 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Lemförde, den 27.01.2020 
Scheibe 
Gemeindedirektor 

 
 

Samtgemeinde Barnstorf 
- Flecken Barnstorf 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung des Fleckens Barnstorf 
für das Haushaltsjahr 2019 

 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des Flecken 
Barnstorf in der Sitzung am 24.10.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 
Mit dem Nachtragsplan werden 
 

 die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt- 
beträge 

 
 
 

-Euro- 

erhöht 
um 

 
 
 
 
 

-Euro- 

vemindert 
um 

 
 
 
 
 

-Euro- 

und damit der 
Gesamtbetrag 

des 
Haushaltsplans 
einschließlich 
der Nachträge 
festgesetzt auf 

-Euro- 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     

ordentliche Erträge 9.653.800 €  393.200 € 9.260.600 € 

ordentliche Aufwendungen 8.848.700 €  138.200 € 8.710.500 € 

außerordentliche Erträge 0 €   0 € 

außerordentliche Aufwendungen 0 €   0 € 

Finanzhaushalt     

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

9.241.900 €  393.200 € 8.848.700 € 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

8.452.800 €  135.800 € 8.317.000 € 

Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 

204.000 € 23.000 €  227.000 € 

Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 

1.138.100 € 2.043.300 €  3.181.400 € 

Einzahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

0 € 1.800.000 €  1.800.000 € 

Auszahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

105.800 €   105.800 € 

Nachrichtlich     

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

9.445.900 € 1.429.800 €  10.875.700 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

9.696.700 € 1.907.500 €  11.604.200 € 

 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 
1.800.000 Euro erhöht und damit auf 1.800.000 Euro neu festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem 
bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 1.000.000 Euro um 800.000 Euro erhöht und damit auf 
1.800.000 Euro neu festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
Barnstorf, den 25.10.2019 
Lübbers 
Gemeindedirektor 
 
  



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 03/2020 vom 03.02.2020 
Seite 15 

Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Die nach  § 120 Abs. 2 und § 122 Abs. 2 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch den 
Landkreis Diepholz am 08.01.2020 unter dem Aktenzeichen FD 30-916-912 erteilt worden. 
 
Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 04.02.2020 bis 
zum 12.02.2020 im Rathaus der Samtgemeinde Barnstorf, Am Markt 4, 49406 Barnstorf, Zimmer 216, 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Barnstorf, den  14.01.2020 
Lübbers 
Gemeindedirektor 

 
 

Gemeinde Eydelstedt 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Eydelstedt 
für das Haushaltsjahr 2019 

 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemein-
de Eydelstedt in der Sitzung am 12.12.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Mit dem Nachtragsplan werden 

 

 die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt- 
beträge 

 
 
 

-Euro- 

erhöht 
um 

 
 
 
 
 

-Euro- 

vermindert 
um 

 
 
 
 
 

-Euro- 

und damit der 
Gesamtbetrag 

des 
Haushaltsplans 
einschließlich 
der Nachträge 
festgesetzt auf 

-Euro- 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     

ordentliche Erträge 2.368.000 € 33.000 €  2.401.000 € 

ordentliche Aufwendungen 2.536.200 €  26.300 € 2.509.900 € 

außerordentliche Erträge 0 €   0 € 

außerordentliche Aufwendungen 0 €   0 € 

Finanzhaushalt     

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

2.334.100 € 33.000 €  2.367.100 € 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

2.467.000 €  26.300 € 2.440.700 € 

Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 

570.000 €  6.000 € 564.000 € 

Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 

487.500 € 3.400 €  490.900 € 

Einzahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

0 €   0 € 

Auszahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

15.500 €  15.500 0 € 

Nachrichtlich     

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

2.904.100 € 27.000 €  2.931.100 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

2.970.000 €  38.400 € 2.931.600 € 
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§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht ver-
ändert. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
Barnstorf, den 13.12.2019 
Lübbers 
Gemeindedirektor 
 
 

Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 04.02.2020 bis 
zum 12.02.2020 im Rathaus der Samtgemeinde Barnstorf, Am Markt 4, 49406 Barnstorf, Zimmer 201, 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Barnstorf, den 16.01.2020 
Lübbers 
Gemeindedirektor 

 
 

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 

Öffentliche Bekanntmachung über die Pflichtprüfung des Geschäftsjahres 2018 des 
Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 

 
Der Rat der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
1. Es wird die Richtigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2018 

festgestellt. 
2. Der Betriebsleitung wird Entlastung für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs im Wirt-

schaftsjahr 2018 erteilt. 
3. Der Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2018 in Höhe von insgesamt 251.636,26 Euro wird wie 

folgt verwendet: 

 Ein Betrag von 189.448,58 Euro wird als Eigenkapitalverzinsung für den Bereich der 
Schmutzwasserentwässerung an den Haushalt der Samtgemeinde abgeführt. 

 Ein Betrag von 62.187,68 Euro wird als Eigenkapitalverzinsung für den Bereich der Nieder-
schlagsentwässerung an den Haushalt der Samtgemeinde abgeführt. 

 
Der Bestätigungsvermerk der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, 
zum Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung lautet wie folgt: 
 
„Der Jahresabschluss, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung entsprechen nach pflichtgemä-
ßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. 
Der Eigenbetrieb wird wirtschaftlich geführt.“ 
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Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz hat nach Vorlage des Bestätigungsvermerks 
keine ergänzende Feststellung getroffen. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen gem. §36 der Eigenbetriebsverordnung zur Einsicht-
nahme in der Zeit vom 10.02.2020 bis zum 14.02.2020 während der Büroöffnungszeiten im Rathaus 
der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, Zimmer 422, öffentlich aus.  
 
H. Homfeld 
kfm. Betriebsleiter 

 
 

Gemeinde Martfeld 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Martfeld 
- Bebauungsplan Nr. 16 (70/28) „Heide II“ 

 
Der Rat der Gemeinde Martfeld hat in seiner Sitzung am 19.12.2019 den Bebauungsplan Nr. 16 
(70/28) „Heide II“ als Satzung gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634) und die Begründung beschlossen.  
 
Die konkrete Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem Übersichtsplan zu entnehmen: 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 16 (70/28) „Heide II“ mit Begründung gem. 
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan und die Begründung liegen ab sofort im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhau-
sen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruchhausen-Vilsen, öffentlich aus und können dort während der 
Dienststunden eingesehen werden. Ergänzend kann der Bebauungsplan mit Begründung auch auf 
der Homepage der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen (www.bruchhausen-vilsen.de) oder auf dem 
Landesportal (https://uvp.niedersachsen.de) eingesehen werden. Über den Inhalt kann jedermann 
Auskunft verlangen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB wird gem. § 44 Abs. 5 
BauGB hingewiesen. 
 

http://www.bruchhausen-vilsen.de/
https://uvp.niedersachsen.de/
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Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvor-
gangs bei der Aufstellung von Satzungen (§ 214 Abs. 3 BauGB) dann unbeachtlich wird, wenn sie 
gem. § 215 Abs. 1 BauGB nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder Mängel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 03.02.2020 
Der Gemeindedirektor 
gez. Bormann 

 
 

Samtgemeinde Kirchdorf 
 

Haushaltssatzung 
der Samtgemeinde Kirchdorf für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Samtgemeinde Kirchdorf in der Sitzung am 19.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 5.808.700,00  € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 5.919.500,00  € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00  € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00  € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.634.600,00  € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.458.800,00  € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 473.900,00  € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 1.614.500,00  € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 21.100,00  € 

 
festgesetzt.  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 6.108.500,00  € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 7.094.400,00  € 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  939.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Samtgemeindeumlage wird auf  48 v.H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden fest-
gesetzt. 

 
§ 6 

(1) Für die Befugnis des Samtgemeindebürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 
5.000,00 € im Einzelfall als unerheblich. 
 
(2) Gem. § 63 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO finden die §§ 45 Abs. 6 und 47 Abs. 2 GemHKVO in der bis 
zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung bis zum Haushaltsjahr 2020 Anwendung. 
 
Kirchdorf, den 19.12.2019 
Samtgemeinde Kirchdorf 
(Kammacher) 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit gemäß § 11 NKomVG 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Aufgrund des §§ 111 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist 
die Höhe der Samtgemeindeumlage (§ 5 der Haushaltssatzung) durch Verfügung des Landkreises 
Diepholz vom 22.01.2020 (Az.: 30-916-912) aufsichtsbehördlich genehmigt worden. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG an sieben Werktagen (au-
ßer samstags), beginnend mit dem Werktag nach dieser Bekanntmachung, in der Samtgemeindever-
waltung in Kirchdorf, Zimmer 9, während der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Kirchdorf, den 28.01.2020 
Samtgemeinde Kirchdorf 
Der Samtgemeindebürgermeister 
(Kammacher) 

 
 

Gemeinde Bahrenborstel 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Bahrenborstel für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Bahrenborstel in der Sitzung am 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.767.700,00  € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.315.400,00  € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00  € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00  € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.720.600,00  € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.214.700,00  € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 33.000,00  € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 232.000,00  € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 6.500,00  € 

 
festgesetzt.  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.753.600,00  € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2.453.200,00  € 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  286.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H. 
  
2.  Gewerbesteuer  380 v. H. 

 
§ 6 

(1) Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszah-
lungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von  2.000,00 € im 
Einzelfall als unerheblich. 
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(2) Gem. § 63 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO finden die §§ 45 Abs. 6 und 47 Abs. 2 GemHKVO in der bis 
zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung bis zum Haushaltsjahr 2020 Anwendung. 
 
Bahrenborstel, den 17.12.2019 
Gemeinde Bahrenborstel 
(Stelloh) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit gemäß § 11 NKomVG 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 NKomVG mit 
Verfügung vom 16.01.2020 (Az.: FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er die Haushaltssatzung der Ge-
meinde Bahrenborstel für das Haushaltsjahr 2020 nicht beanstanden werde. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG an sieben Werktagen (au-
ßer samstags), beginnend mit dem Werktag nach dieser Bekanntmachung, in der Samtgemeinde-
verwaltung in Kirchdorf, Zimmer 9, während der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Kirchdorf, den 28.01.2020 
Gemeinde Bahrenborstel 
(Stelloh) 
Bürgermeister 

 
 

Gemeinde Varrel 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Varrel für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Varrel in der Sitzung am 18.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.790.100,00  € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.695.800,00  € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00  € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00  € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.760.900,00  € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.643.400,00  € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 277.100,00  € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 2.162.000,00  € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 800.000,00  € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 

 
festgesetzt.  
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Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2.838.000,00  € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 3.805.400,00  € 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf  800.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  293.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H. 
  
2.  Gewerbesteuer  380 v. H. 

 
§ 6 

(1) Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszah-
lungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von  2.000,00 € im 
Einzelfall als unerheblich. 
 
(2) Gem. § 63 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO finden die §§ 45 Abs. 6 und 47 Abs. 2 GemHKVO in der bis 
zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung bis zum Haushaltsjahr 2020 Anwendung. 
 
Varrel, den 18.12.2019 
Gemeinde Varrel 
(Hustedt) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit gemäß § 11 NKomVG 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die aufgrund des § 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
erforderliche Genehmigung (Kreditermächtigung - § 2 der Haushaltssatzung) hat der Landkreis 
Diepholz mit Verfügung vom 29.01.2020 (Az.: FD 30-916-912) erteilt. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG an sieben Werktagen (au-
ßer samstags), beginnend mit dem Werktag nach dieser Bekanntmachung, in der Samtgemeindever-
waltung in Kirchdorf, Zimmer 9, während der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Kirchdorf, den 29.01.2020 
Gemeinde Varrel 
(Hustedt) 
Bürgermeister 
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Gemeinde Wehrbleck 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Wehrbleck für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Wehrbleck in der Sitzung am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 825.300,00  € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 879.500,00  € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00  € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00  € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 741.100,00  € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 756.300,00  € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 900.000,00  € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 654.000,00  € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00  € 

 
festgesetzt.  

 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.641.100,00  € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.410.300,00  € 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf  910.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  123.000,00 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H. 
  
2.  Gewerbesteuer  380 v. H. 
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§ 6 
(1) Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszah-
lungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von  2.000,00 € im 
Einzelfall als unerheblich. 
 
(2) Gem. § 63 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO finden die §§ 45 Abs. 6 und 47 Abs. 2 GemHKVO in der bis 
zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung bis zum Haushaltsjahr 2020 Anwendung. 
 
Wehrbleck, den 12.12.2019 

Gemeinde Wehrbleck 

(Schwenker) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit gemäß § 11 NKomVG 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat gemäß den Ausführungsbestimmungen zu § 114 Abs. 2 NKomVG mit 
Verfügung vom 14.01.2020 (Az.: FD 30-916-912) mitgeteilt, dass er die Haushaltssatzung der Ge-
meinde Wehrbleck für das Haushaltsjahr 2020 nicht beanstanden werde. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG an sieben Werktagen (au-
ßer samstags), beginnend mit dem Werktag nach dieser Bekanntmachung, in der Samtgemeinde-
verwaltung in Kirchdorf, Zimmer 9, während der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Kirchdorf, den 21.01.2020 
Gemeinde Wehrbleck 
(Schwenker) 
Bürgermeister 

 
 

Samtgemeinde Rehden 
- Gemeinde Barver 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Barver für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Barver in der Sitzung am 10.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2020 beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1.        im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1. der ordentlichen Erträge auf                              1.261.300,-- EUR 
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf     1.208.900,-- EUR 
 
1.3.  der außerordentlichen Erträge auf                                           0,-- EUR 
1.4.  der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                              0,-- EUR 
 
2.        im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1.  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   1.148.300,-- EUR 
2.2.  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   1.049.300,-- EUR 
 
2.3.  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                     40.500,-- EUR 
2.4.  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                 51.700,-- EUR 
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2.5.  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                               0,-- EUR 
2.6.  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                                  18.400,-- EUR 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
-  der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                                                          1.188.800,-- EUR  
-  der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                                                         1.119.400,-- EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000,-- EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1.  Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   420 v.H. 

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)      360 v.H. 
2.  Gewerbesteuer         380 v.H. 
 
Barver, den 10.12.2019 
Borggrefe       Bloch 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 21.01.2020 (FD 30–916–912) mitgeteilt, dass er 
diese Haushaltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im 
Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Zimmer 2.44, Schulstr. 20, 49453 Rehden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.  
 
Rehden, den 27. Januar 2020         
gez. Bloch 
Samtgemeindebürgermeister 

 
 

Gemeinde Dickel 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Dickel für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Dickel in der Sitzung am 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2020 beschlossen: 
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§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1.         im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1. der ordentlichen Erträge auf                              812.200,-- EUR 
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf     888.400,-- EUR 
 
1.3.  der außerordentlichen Erträge auf                                      0,-- EUR 
1.4.  der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                           0,-- EUR 
 
2.        im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   801.000,-- EUR 
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   856.000,-- EUR 
 
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                  66.000,-- EUR 
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                  95.000,-- EUR 
 
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                           0,-- EUR 
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                                       0,-- EUR 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
-  der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                            867.000,-- EUR  
-  der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                    951.000,-- EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000,-- EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1.  Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   350 v.H. 

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)      330 v.H. 
2.  Gewerbesteuer         350 v.H. 
 
Dickel, den 16.12.2019 
Meyer               Bloch 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 22.01.2020 (FD 30–916–912) mitgeteilt, dass er 
diese Haushaltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im 
Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Zimmer 2.44, Schulstr. 20, 49453 Rehden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.  
 
Rehden, den 27. Januar 2020         
gez. Bloch 
Samtgemeindebürgermeister 

 
 

Gemeinde Hemsloh 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Hemsloh für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Hemsloh in der Sitzung am 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2020 beschlossen: 

 
§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1.        im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1. der ordentlichen Erträge auf                              756.000,-- EUR 
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf     845.400,-- EUR 
 
1.3.  der außerordentlichen Erträge auf                                       0,-- EUR 
1.4.  der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                           0,-- EUR 
 
2.        im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   738.900,-- EUR 
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   803.400,-- EUR 
 
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                       0,-- EUR 
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit    203.000,-- EUR 
 
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                           0,-- EUR 
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                                       0,-- EUR 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
-  der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                             738.900,-- EUR  
-  der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                                                    1.006.400,-- EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000,-- EUR festgesetzt. 
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§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1.  Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   370 v.H. 

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)      350 v.H. 
2.  Gewerbesteuer         380 v.H. 
 
Hemsloh, den 17.12.2019 
Sandering                   Bloch 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 22.01.2020 (FD 30–916–912) mitgeteilt, dass er 
diese Haushaltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im 
Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Zimmer 2.44, Schulstr. 20, 49453 Rehden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.  
 
Rehden, den 27. Januar 2020         
gez. Bloch 
Samtgemeindebürgermeister 

 
 

Gemeinde Rehden 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Rehden für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Rehden in der Sitzung am 18.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2020 beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1.        im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1. der ordentlichen Erträge auf                                                                 3.480.300,-- EUR 
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf                            3.891.800,-- EUR 
 
1.3.  der außerordentlichen Erträge auf                                          0,-- EUR 
1.4.  der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                             0,-- EUR 
 
2.        im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              3.382.200,-- EUR 
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             3.496.100,-- EUR 
 
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                              932.700,-- EUR 
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                           1.469.000,-- EUR 
 
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                              0,-- EUR 
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                                          0,-- EUR 
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Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
-  der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                                                        4.314.900,-- EUR  
-  der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                                                       4.965.100,-- EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 550.000,-- EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1.  Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   370 v.H. 
b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)      360 v.H. 

2.  Gewerbesteuer         380 v.H. 
 
Rehden, den 18.12.2019 
Grelle                                                                               Bloch 
Bürgermeister                                          Gemeindedirektor 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 23.01.2020 (FD 30–916–912) mitgeteilt, dass er 
diese Haushaltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im 
Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Zimmer 2.44, Schulstr. 20, 49453 Rehden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.  
 
Rehden, den 27. Januar 2020         
gez. Bloch 
Samtgemeindebürgermeister 

 
 

Gemeinde Wetschen 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Wetschen für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Gemeinde Wetschen in der Sitzung am 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2020 beschlossen: 
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§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1.        im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1. der ordentlichen Erträge auf                                                                   2.225.400-- EUR 
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf                              2.210.700,-- EUR 
 
1.3. der außerordentlichen Erträge auf                                           0,-- EUR 
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                               0,-- EUR 
 
2.        im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               2.139.100,-- EUR 
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              2.025.800,-- EUR 
 
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                   536.000,-- EUR 
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               952.000,-- EUR 
 
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                              0,-- EUR 
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                                   3.300,-- EUR 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
-  der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                                                        2.675.100,-- EUR  
-  der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                                                       2.981.100,-- EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,-- EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1.  Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   420 v.H. 

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)      360 v.H. 
2.  Gewerbesteuer         380 v.H. 
 
Wetschen, den 11.12.2019 
Rempe                               Bloch 
Bürgermeister                  Gemeindedirektor 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 23.01.2020 (FD 30–916–912) mitgeteilt, dass er 
diese Haushaltssatzung nicht beanstanden werde. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom Tage nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im 
Rathaus der Samtgemeinde Rehden, Zimmer 2.44, Schulstr. 20, 49453 Rehden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.  
 
Rehden, den 27. Januar 2020         
gez. Bloch 
Samtgemeindebürgermeister 

 
 

Samtgemeinde Schwaförden 
 

Haushaltssatzung 
der Samtgemeinde Schwaförden für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Samtgemeinde Schwaförden in seiner Sitzung am 18. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  6.215.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 6.161.800 Euro 
  
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             6.014.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.630.000 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 200 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 102.100 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.100 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 6.015.100 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 5.736.200 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt. 
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§ 5 
Die Hebesätze für die Samtgemeindeumlage werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
 
 Grundsteuer A 42,00 % 
 Grundsteuer B 42,00 % 
 Gewerbesteuer 42,00 % 
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 42,00 % 
 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 42,00 % 
 
der Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden. 

 
§ 6 

Für die Befugnis des Samtgemeindebürgermeisters, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 
5.000,00 € im Einzelfall als unerheblich. 
 
Schwaförden, den 18. Dezember 2019 
Der Samtgemeindebürgermeister 
gez. Denker 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schwaförden für das Haushaltsjahr 2020 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat mit Verfügung vom 23.01.2020 - Az.: FD 30 - 916 - 912 die genehmi-
gungspflichtigen Teile der vorstehenden Haushaltssatzung aufsichtsbehördlich genehmigt. 
 
Der Haushaltsplan 2020 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach Be-
kanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im Rathaus 
der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, Poststr. 157, 27252 Schwaförden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 27.01.2020 
Der Samtgemeindebürgermeister 
gez. Denker 

 
 

Gemeinde Affinghausen 
 

Satzung 
der Gemeinde Affinghausen 

über die Erhebung von Erschließungsbeträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung - EBS) 

vom 10. Dezember 2019 
 
Der Rat der Gemeinde Affinghausen hat in seiner Sitzung am 10.12.2019 aufgrund des § 132 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November  2017 (BGBl. I S. 3634) und 
des § 10 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.10.2016 (Nds. 
GVBl S. 226), folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

 
Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs und dieser Satzung 
erhoben. 
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§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 
 

1. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken in Wohn-, Dorf- und 
Mischgebieten sowie sonstigen, nicht unter Nr. 2 genannten Gebieten dienen, an denen 
eine Bebauung zulässig ist 

 
   a) bis zu zwei Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu zwölf Metern, wenn sie beidseitig  
                       und mit einer Breite bis zu neun Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
   b) mit drei oder vier Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 15 Metern, wenn sie beidseitig  
                       und mit einer Breite bis zu zwölf Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
   c) mit mehr als vier Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 18 Metern, wenn sie beidseitig  
                       und mit einer Breite bis zu 13 Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
 2. Straßen, Wege, Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen in Kern-, Gewer- 

be- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, 
großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und Hafengebiet, mit ei-
ner Breite bis zu 18 Metern, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung beidseitig 
zulässig ist und mit einer Breite bis zu 13 Metern, wenn eine Bebauung oder gewerbliche 
Nutzung einseitig zulässig ist. 

 
 3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z. B. Fußwege, Wohnwege) mit 

einer Breite bis zu fünf Metern, 
 
 4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 18 Metern, 
 
 5. Parkflächen,  
 

   a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4 sind, bis zu einer weiteren 
            Breite von sechs Metern, 

 
   b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4, aber nach städte- 
                        baulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig  
                        sind (selbstständige Parkflächen), bis zu 15 vom Hundert der Flächen der erschlosse- 
                        nen Grundstücke, 
 

6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, 
 
   a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer weiteren  
                        Breite von sechs Metern, 
 

   b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen in- 
           nerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind (selbstständige Grünan- 
           lagen), bis zu 15 vom Hundert der Flächen der erschlossenen Grundstücke. 

 
(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in Abs. 1 Nrn. 1, 2 und  

4 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um acht Meter; dasselbe gilt für den Be-
reich der Einmündung in andere oder der Kreuzung mit anderen Verkehrsanlagen. 

 
(3) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte Verkehrsanlage  
     die größte Breite. 
 

§ 3  
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 

 
Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
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§ 4  
Anteil der Gemeinde am  

beitragsfähigen Erschließungsaufwand 
 

Die Gemeinde trägt 10 vom Hundert des beitragsfähigen Erschließungsaufwands. 
 

§ 5  
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands 

 
(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemäß § 4 reduzierte beitragsfähige Erschließungsaufwand  
     wird auf die erschlossenen Grundstücke (Abrechnungsgebiet) nach deren Flächen verteilt. Dabei  
     wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß berücksich- 
     tigt. Als Grundstücksfläche, die der Verteilung der umlagefähigen Erschließungskosten zugrunde 
     gelegt wird, gilt grundsätzlich die Fläche des Buchgrundstücks. Im Außenbereich gelegene Grund- 
     stücke bleiben unberücksichtigt. 
 
(2) Gehen Grundstücke vom Innenbereich in den Außenbereich über und ergibt sich die Grenze zwi- 

schen Innen- und Außenbereich nicht aus den Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs eines 
Bebauungsplans oder einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 des Baugesetzbuchs, so gilt als Grund-
stücksfläche die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von [... m]¹ von der Erschlie-
ßungsanlage; reicht die bauliche, gewerbliche oder eine der baulichen oder gewerblichen gleichar-
tige (erschließungsbeitragsrechtlich relevante) Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so ist die 
Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. 

     ___________________________________________________________________________ 
 ¹ festzulegen anhand der ortsüblichen Tiefe der baulichen Nutzung 
 
(3) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche (Abs. 1 oder  
     Abs. 2) vervielfacht mit 
  
 a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss,  
 b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen,  
 c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen,  
 d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder fünf Vollgeschossen,  
 e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen, 

 f)  0,5 bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleich- 
          baren Weise genutzt werden können (z. B. Dauerkleingärten, Freibäder, Friedhöfe,  
          Sportanlagen). 

 
(4) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl der  
     Vollgeschosse wie folgt: 
 
  a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der Vollge- 
                      schosse. 
 
 b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassen- 
                      zahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder abge- 
                      rundet werden.  
 
  c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die  
                      höchstzulässige Höhe geteilt durch (…), wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmän- 
                      nisch auf- oder abgerundet werden. 
 
 Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder
 vorhanden, ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige  
                      Baumassenzahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten werden. 
 
 Enthält eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB entsprechende Festsetzungen, so  gelten  
                      die Regelungen der Buchst. a) bis c) entsprechend.  
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(5) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder für Grundstücke,  
für die ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Zahl der Vollgeschosse, 
die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse: 

 
 a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollge- 

schosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht 
feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Höhe des Bauwerkes geteilt durch (…), 
wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder abgerundet werden. 

 
 b) Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den Grundstücken  
                      der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 
 
 c) Bei Grundstücken auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich genutzt  
                      werden können, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 
 
 d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhanden  
                      sind, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 
 
(6) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Abs. 3 festgesetzten  

Faktoren um 0,5 erhöht, wenn in einem Abrechnungsgebiet (§ 5) außer diesen Grundstücken auch 
andere Grundstücke erschlossen werden:  

 
 a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- oder Indust- 

riegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, großflächige 
Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress und Hafengebiet;  

 
 b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan  eine  

Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig 
ist; 

 
 c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Gebiete,  

die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise (z. B. Grundstücke mit Büro-, Verwal-
tungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schulgebäuden) genutzt werden, wenn diese 
Nutzung nach Maßgabe der tatsächlich vorhandenen Geschossflächen überwiegt. Liegt 
eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zu Bebauung vor, gilt die tat-
sächlich so genutzte Fläche als Geschossfläche. 

 
(7) Bei der Beitragserhebung für selbstständige Grünanlagen gilt Folgendes: 
 
  Bei Grundstücken in 
 
  a) durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe- oder Industriegebieten sowie 
 
  b) Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine Nutzung wie in den  
                      unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist, 
 
 wird die Grundstücksfläche im Sinne der Abs. 1 und 2 nur zur Hälfte berücksichtigt. Abs. 6  
                  findet keine Anwendung. 
 

§ 6  
Mehrfach erschlossene Grundstücke 

 
(1) Für Grundstücke, die von mehr als einer vollständig in der Baulast der Gemeinde stehenden Er- 

schließungsanlage i. S. des § 2 Abs. 1 Nr. 1 erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche nach  
§ 5 Abs. 1 oder Abs. 2 bei der Verteilung des umlagefähigen Aufwands für jede Erschließungsan-
lage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. 

 
(2) Eine Ermäßigung nach Absatz 1 ist nicht zu gewähren,  
 

 a) wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage entsteht oder entstan- 
         den ist, 
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 b) wenn die Ermäßigung dazu führen würde, dass sich der Beitrag für die anderen Grund- 
                      stücke im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 vom Hundert erhöht. 
  
 c) wenn das Grundstück mit einem Artzuschlag gem. § 5 Abs. 6 belegt ist. 
 

§ 7  
Kostenspaltung  

 
Der Erschließungsbeitrag kann für 
 
 1. Grunderwerb, 
 2. Freilegung,  
 3. Fahrbahnen, 
 4. Radwege,  
 5. Gehwege,  
 6. unselbstständige Parkflächen,  
 7. unselbstständige Grünanlagen,  
 8. Mischflächen,  
 9. Entwässerungseinrichtungen und  
 10. Beleuchtungseinrichtungen 
 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. 
 
Mischflächen im Sinne von Nr. 8 sind solche Flächen, die innerhalb der Straßenbegrenzungslinien 
Funktionen der in den Nrn. 3 bis 7 genannten Teileinrichtungen  miteinander kombinieren und bei der 
Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzichten. 
 

§ 8 
Merkmale der endgültigen Herstellung 

der Erschließungsanlagen 
 

(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen, Sammelstra- 
      ßen und selbstständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn 
 
 a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und 
 
 b) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfügen. 
 
 Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm. 
 
(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig hergestellt, wenn 
 
 a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau  mit  
                      einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten oder Pflaster aufweisen; die Decke kann auch  
                      aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen; 
 
 b) unselbstständige und selbstständige Parkflächen eine Befestigung auf tragfähigem Un- 
                      terbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster oder Rasengittersteinen  
                      aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise  
                      bestehen; 
 
 c) unselbstständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind; 
 
 d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) hergestellt und die  
                      unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c) gestaltet sind. 
 
(3) Selbstständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der Ge- 
      meinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind. 
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§ 9 
Immissionsschutzanlagen 

 
Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der endgültigen Herstellung sowie die 
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands durch Satzung im Einzelfall geregelt. 
 

§ 10  
Vorausleistungen 

 
Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Um-
fang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages 
erheben. 
 

§ 11  
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
Der Erschließungsbeitrag kann vor Entstehen der Beitragspflicht vertraglich abgelöst werden. Der 
Ablösungsbetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu 
ermittelnden Erschließungsbeitrages. 
 

§ 12  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Erschließungs-
beitragssatzung vom 29.07.1998 außer Kraft. 
 
Schwaförden, 10.12.2019 
Der Bürgermeister       Der Gemeindedirektor 
gez. Köberlein        gez. Denker 

 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Affinghausen für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Affinghausen in seiner Sitzung am 10. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  591.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 579.400 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             554.400 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 513.400 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 162.800 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.500 Euro 
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2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 100 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 717.200 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 518.000 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 340 v.H. 
 

§ 6 
Für die Befugnis des Gemeindedirektors über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000,00 € im Ein-
zelfall als unerheblich. 
 
Affinghausen, den 10. Dezember 2019 
gez. Köberlein       gez. Denker 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 16.01.2020 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass 
die Haushaltssatzung nicht beanstandet wird. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Affinghausen für das Haushaltsjahr 2020 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan 2020 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach Be-
kanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im Rathaus 
der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, Poststr. 157, 27252 Schwaförden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 27.01.2020 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 
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Gemeinde Ehrenburg 
 

Satzung 
der Gemeinde Ehrenburg 

über die Erhebung von Erschließungsbeträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung - EBS) 

vom 19. Dezember 2019 
 
Der Rat der Gemeinde Ehrenburg hat in seiner Sitzung am 19.12.2019 aufgrund des § 132 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) und des 
§ 10 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.10.2016 (Nds. GVBl  
S. 226), folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

 
Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs und dieser Satzung 
erhoben. 
 

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 
 

1. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken in Wohn-, Dorf- und 
Mischgebieten sowie sonstigen, nicht unter Nr. 2 genannten Gebieten dienen, an denen 
eine Bebauung zulässig ist 

 
   a) bis zu zwei Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu zwölf Metern, wenn sie beidseitig   
           und mit einer Breite bis zu neun Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 

 
   b) mit drei oder vier Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 15 Metern, wenn sie beidseitig  
                       und mit einer Breite bis zu zwölf Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
   c) mit mehr als vier Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 18 Metern, wenn sie beidseitig  
                       und mit einer Breite bis zu 13 Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
 2. Straßen, Wege, Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen in Kern-, Gewer- 

be- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, 
großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress-  und Hafengebiet, mit 
einer Breite bis zu 18 Metern, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung beidseitig 
zulässig ist und mit einer Breite bis zu 13 Metern, wenn eine Bebauung oder gewerbliche 
Nutzung einseitig zulässig ist. 

 
 3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z. B. Fußwege, Wohnwege) mit 

einer Breite bis zu fünf Metern, 
 
 4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 18 Metern, 
 
 5. Parkflächen,  
 

   a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4 sind, bis zu einer weiteren  
           Breite von sechs Metern, 

 
   b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4, aber nach städte- 
                        baulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig  
                        sind (selbstständige Parkflächen), bis zu 15 vom Hundert der Flächen der erschlosse- 
                        nen Grundstücke, 
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6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, 
 
   a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer weiteren  
                        Breite von sechs Metern, 
 
   b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen  
                        innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind (selbstständige Grün- 
                        anlagen), bis zu 15 vom Hundert der Flächen der erschlossenen Grundstücke. 
 
(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in Abs. 1 Nrn. 1, 2 und  

4 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um acht Meter; dasselbe gilt für den Bereich 
der Einmündung in andere oder der Kreuzung mit anderen Verkehrsanlagen. 

 
(3) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte Verkehrsanlage  
     die größte Breite. 
 

§ 3  
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 

 
Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 

§ 4  
Anteil der Gemeinde am  

beitragsfähigen Erschließungsaufwand 
 

Die Gemeinde trägt 10 vom Hundert des beitragsfähigen Erschließungsaufwands. 
 

§ 5  
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands 

 
(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemäß § 4 reduzierte beitragsfähige Erschließungsaufwand  

wird auf die erschlossenen Grundstücke (Abrechnungsgebiet) nach deren Flächen verteilt. Dabei 
wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art  und Maß berücksich-
tigt. Als Grundstücksfläche, die der Verteilung der umlagefähigen Erschließungskosten zugrunde 
gelegt wird, gilt grundsätzlich die Fläche des Buchgrundstücks. Im Außenbereich gelegene Grund-
stücke bleiben unberücksichtigt. 

 
(2) Gehen Grundstücke vom Innenbereich in den Außenbereich über und ergibt sich die Grenze zwi- 

schen Innen- und Außenbereich nicht aus den Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs eines 
Bebauungsplans oder einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 des Baugesetzbuchs, so gilt als Grund-
stücksfläche die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von [... m]¹ von der Erschlie-
ßungsanlage; reicht die bauliche, gewerbliche oder eine der baulichen oder gewerblichen gleichar-
tige (erschließungsbeitragsrechtlich relevante) Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so ist die 
Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. 

     ___________________________________________________________________________ 
 ¹ festzulegen anhand der ortsüblichen Tiefe der baulichen Nutzung 
 
(3) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche (Abs. 1 oder 
     Abs. 2) vervielfacht mit 
  
 a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss,  
 b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen,  
 c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen,  
 d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder fünf Vollgeschossen,  
 e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen, 
 f)  0,5 bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleich- 
                      baren Weise genutzt werden können (z. B. Dauerkleingärten, Freibäder, Friedhöfe,  
                      Sportanlagen). 
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(4) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl der  
     Vollgeschosse wie folgt: 
 
  a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der  Vollge- 
                      schosse. 
 
 b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassen- 
                      zahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder abge- 
                      rundet werden.  
 
  c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die  
                      höchstzulässige Höhe geteilt durch (…), wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmän- 
                      nisch auf- oder abgerundet werden. 
 
 Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder
 vorhanden, ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige  
                      Baumassenzahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten werden. 
 
 Enthält eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB entsprechende Festsetzungen, so  gelten  
                      die Regelungen der Buchst. a) bis c) entsprechend.  
 
(5) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder für Grundstücke,  
     für die ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Zahl der Vollgeschosse,  
     die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse: 
 
 a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollge- 

schosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht 
feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Höhe des Bauwerkes geteilt durch (…), 
wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder abgerundet werden. 

 
 b) Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den Grundstücken  
                      der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 
 
 c) Bei Grundstücken auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich genutzt  
                      werden können, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 
 
 d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhanden  
                      sind, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 
 
(6) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Abs. 3 festgesetzten  
     Faktoren um 0,5 erhöht, wenn in einem Abrechnungsgebiet (§ 5) außer diesen Grundstücken auch  
     andere Grundstücke erschlossen werden:  
 
 a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- oder Indust- 
                      riegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, großflächige  
                      Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress und Hafengebiet;  
 
 b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan  eine  
                      Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig  
                      ist; 
 
 c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Gebiete, 

die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise (z. B. Grundstücke mit Büro-, Verwal-
tungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schulgebäuden) genutzt werden, wenn diese 
Nutzung nach Maßgabe der tatsächlich vorhandenen Geschossflächen überwiegt. Liegt 
eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zu Bebauung vor, gilt die tat-
sächlich so genutzte Fläche als Geschossfläche. 
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(7) Bei der Beitragserhebung für selbstständige Grünanlagen gilt Folgendes: 
 
  Bei Grundstücken in 
 
  a) durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe- oder Industriegebieten sowie 
 
  b) Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine Nutzung wie in den  
                      unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist, 
 
 wird die Grundstücksfläche im Sinne der Abs. 1 und 2 nur zur Hälfte berücksichtigt. Abs. 6  
                  findet keine Anwendung. 
 

§ 6  
Mehrfach erschlossene Grundstücke 

 
(1) Für Grundstücke, die von mehr als einer vollständig in der Baulast der Gemeinde stehenden Er- 

schließungsanlage i. S. des § 2 Abs. 1 Nr. 1 erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche nach 
§ 5 Abs. 1 oder Abs. 2 bei der Verteilung des umlagefähigen Aufwands für jede Erschließungsan-
lage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. 
 

(2) Eine Ermäßigung nach Absatz 1 ist nicht zu gewähren,  
 
 a) wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage entsteht oder entstan- 
                      den ist, 
 
 b) wenn die Ermäßigung dazu führen würde, dass sich der Beitrag für die anderen Grund- 
                      stücke im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 vom Hundert erhöht. 
  
 c) wenn das Grundstück mit einem Artzuschlag gem. § 5 Abs. 6 belegt ist. 
 

§ 7  
Kostenspaltung  

 
Der Erschließungsbeitrag kann für 
 
 1. Grunderwerb, 
 2. Freilegung,  
 3. Fahrbahnen, 
 4. Radwege,  
 5. Gehwege,  
 6. unselbstständige Parkflächen,  
 7. unselbstständige Grünanlagen,  
 8. Mischflächen,  
 9. Entwässerungseinrichtungen und  
 10. Beleuchtungseinrichtungen 
 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. 
 
Mischflächen im Sinne von Nr. 8 sind solche Flächen, die innerhalb der Straßenbegrenzungslinien 
Funktionen der in den Nrn. 3 bis 7 genannten Teileinrichtungen  miteinander kombinieren und bei der 
Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzichten. 
 

§ 8 
Merkmale der endgültigen Herstellung 

der Erschließungsanlagen 
 

(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen, Sammelstra- 
      ßen und selbstständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn 
 
 a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und 
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 b) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfügen. 
 
 Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm. 
 
(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig hergestellt, wenn 
 
 a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau  mit  
                      einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten oder Pflaster aufweisen; die Decke kann auch  
                      aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen; 
 
 b) unselbstständige und selbstständige Parkflächen eine Befestigung auf tragfähigem Un- 
                      terbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster oder Rasengittersteinen  
                      aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise  
                      bestehen; 
 
 c) unselbstständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind; 
 
 d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) hergestellt und die  
                      unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c) gestaltet sind. 
 
(3) Selbstständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der Ge- 
      meinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind. 
 

§ 9 
Immissionsschutzanlagen 

 
Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der endgültigen Herstellung sowie die 
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands durch Satzung im Einzelfall geregelt. 
 

§ 10  
Vorausleistungen 

 
Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Um-
fang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages 
erheben. 
 

§ 11  
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
Der Erschließungsbeitrag kann vor Entstehen der Beitragspflicht vertraglich abgelöst werden. Der 
Ablösungsbetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu 
ermittelnden Erschließungsbeitrages. 
 

§ 12  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Erschließungs-
beitragssatzung vom 20.05.1998 außer Kraft. 
 
Schwaförden, 19.12.2019 
Der Bürgermeister       Der Gemeindedirektor 
gez. Schumacher       gez. Denker 

 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Ehrenburg für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Ehrenburg in seiner Sitzung am 19. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
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§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  1.723.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.604.000 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             1.669.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.337.400 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 29.400 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 100 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.669.900 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.366.900 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H. 

 
§ 6 

Für die Befugnis des Gemeindedirektors über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000,00 € im Ein-
zelfall als unerheblich. 
 
Ehrenburg, den 19. Dezember 2019 
gez. Schumacher      gez. Denker 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
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Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 21.01.2020 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass 
die Haushaltssatzung nicht beanstandet wird. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Ehrenburg für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan 2020 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach Be-
kanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im Rathaus 
der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, Poststr. 157, 27252 Schwaförden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 27.01.2020 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 

 
 

Gemeinde Neuenkirchen 
 

Satzung 
der Gemeinde Neuenkirchen 

über die Erhebung von Erschließungsbeträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung - EBS) 

vom 11. Dezember 2019 
 
Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 aufgrund des § 132 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) und 
des § 10 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.10.2016 (Nds. 
GVBl S. 226), folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
 

Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs und dieser Satzung 
erhoben. 
 

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 
 

1. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken in Wohn-, Dorf- und 
Mischgebieten sowie sonstigen, nicht unter Nr. 2 genannten Gebieten dienen, an denen 
eine Bebauung zulässig ist 

 
   a) bis zu zwei Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu zwölf Metern, wenn sie beidseitig  
                       und mit einer Breite bis zu neun Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
   b) mit drei oder vier Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 15 Metern, wenn sie beidseitig  
                       und mit einer Breite bis zu zwölf Metern, wenn sie einseitig anbaubar  sind, 
 
   c) mit mehr als vier Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 18 Metern, wenn sie beidseitig  
                       und mit einer Breite bis zu 13 Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
 2. Straßen, Wege, Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen in Kern-, Gewer- 

be- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, 
großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und Hafengebiet, mit ei-
ner Breite bis zu 18 Metern, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung beidseitig 
zulässig ist und mit einer Breite bis zu 13 Metern, wenn eine Bebauung oder gewerbliche 
Nutzung einseitig zulässig ist. 
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 3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z. B. Fußwege, Wohnwege) mit  
                   einer Breite bis zu fünf Metern, 
 
 4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 18 Metern, 
 
 5. Parkflächen,  
 
   a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4 sind, bis zu einer weiteren  
                        Breite von sechs Metern, 
 
   b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4, aber nach städte- 
                        baulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig  
                        sind (selbstständige Parkflächen), bis zu 15 vom Hundert der Flächen der erschlosse- 
                        nen Grundstücke, 
 

6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, 
 
   a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer weiteren  
                        Breite von sechs Metern, 
 
   b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen  
                        innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind (selbstständige Grün- 
                        anlagen), bis zu 15 vom Hundert der Flächen der erschlossenen Grundstücke. 
 
(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in Abs. 1 Nrn. 1,  2 und  

4 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um acht Meter; dasselbe gilt für den Bereich 
der Einmündung in andere oder der Kreuzung mit anderen Verkehrsanlagen. 

 
(3) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte Verkehrsanlage  
     die größte Breite. 
 

§ 3  
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 

 
Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 

§ 4  
Anteil der Gemeinde am  

beitragsfähigen Erschließungsaufwand 
 

Die Gemeinde trägt 10 vom Hundert des beitragsfähigen Erschließungsaufwands. 
 

§ 5  
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands 

 
(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemäß § 4 reduzierte beitragsfähige Erschließungsaufwand  

wird auf die erschlossenen Grundstücke (Abrechnungsgebiet) nach deren Flächen verteilt. Dabei 
wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art  und Maß berücksich-
tigt. Als Grundstücksfläche, die der Verteilung der umlagefähigen Erschließungskosten zugrunde 
gelegt wird, gilt grundsätzlich die Fläche des Buchgrundstücks. Im Außenbereich gelegene Grund-
stücke bleiben unberücksichtigt. 

 
(2) Gehen Grundstücke vom Innenbereich in den Außenbereich über und ergibt sich die Grenze zwi- 

schen Innen- und Außenbereich nicht aus den Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs eines 
Bebauungsplans oder einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 des Baugesetzbuchs, so gilt als Grund-
stücksfläche die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von [... m]¹ von der Erschlie-
ßungsanlage; reicht die bauliche, gewerbliche oder eine der baulichen oder gewerblichen gleichar-
tige (erschließungsbeitragsrechtlich relevante) Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so ist die 
Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. 

     ___________________________________________________________________________ 
 ¹ festzulegen anhand der ortsüblichen Tiefe der baulichen Nutzung 
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(3) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche (Abs. 1 oder  
     Abs. 2) vervielfacht mit 
  
 a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss,  
 b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen,  
 c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen,  
 d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder fünf Vollgeschossen,  
 e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen, 
 f)  0,5 bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleich- 
                      baren Weise genutzt werden können (z. B. Dauerkleingärten, Freibäder, Friedhöfe,  
                      Sportanlagen). 
 
(4) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl der  
     Vollgeschosse wie folgt: 
 
  a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der Vollge- 
                      schosse. 
 
 b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassen- 
                      zahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder abge- 
                      rundet werden.  
 
  c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die  
                      höchstzulässige Höhe geteilt durch (…), wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmän- 
                      nisch auf- oder abgerundet werden. 
 
 Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder
 vorhanden, ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige  
                      Baumassenzahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten werden. 
 
 Enthält eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB entsprechende Festsetzungen, so  gelten  
                      die Regelungen der Buchst. a) bis c) entsprechend.  
 
(5) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder für Grundstücke,  
     für die ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Zahl der Vollgeschosse,  
     die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse: 
 
 a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollge- 

schosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht 
feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Höhe des Bauwerkes geteilt durch (…), 
wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder abgerundet werden. 

 
 b) Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den Grundstücken  
                      der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 
 
 c) Bei Grundstücken auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich genutzt  
                      werden können, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 
 
 d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhanden  
                      sind, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 
 
(6) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Abs. 3 festgesetzten  
     Faktoren um 0,5 erhöht, wenn in einem Abrechnungsgebiet (§ 5) außer diesen Grundstücken auch  
     andere Grundstücke erschlossen werden:  
 
 a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- oder Indust- 
                      riegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, großflächige  
                      Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress und Hafengebiet;  
 
 b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan  eine  
                      Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig  
                      ist; 
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 c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Gebiete,  
die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise (z. B. Grundstücke mit Büro-, Verwal-
tungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schulgebäuden) genutzt werden, wenn diese 
Nutzung nach Maßgabe der tatsächlich vorhandenen Geschossflächen überwiegt. Liegt 
eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zu Bebauung vor, gilt die tat-
sächlich so genutzte Fläche als Geschossfläche. 

 
(7) Bei der Beitragserhebung für selbstständige Grünanlagen gilt Folgendes: 
 
  Bei Grundstücken in 
 
  a) durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe- oder Industriegebieten sowie 
 
  b) Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine Nutzung wie in den  
                      unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist, 
 
 wird die Grundstücksfläche im Sinne der Abs. 1 und 2 nur zur Hälfte berücksichtigt. Abs. 6  
                  findet keine Anwendung. 
 

§ 6  
Mehrfach erschlossene Grundstücke 

 
(1) Für Grundstücke, die von mehr als einer vollständig in der Baulast der Gemeinde stehenden Er- 
     schließungsanlage i. S. des § 2 Abs. 1 Nr. 1 erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche nach 
     § 5 Abs. 1 oder Abs. 2 bei der Verteilung des umlagefähigen Aufwands für jede Erschließungsan- 
     lage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. 
 
(2) Eine Ermäßigung nach Absatz 1 ist nicht zu gewähren,  
 
 a) wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage entsteht oder entstan- 
                      den ist, 
 
 b) wenn die Ermäßigung dazu führen würde, dass sich der Beitrag für die anderen Grund- 
                      stücke im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 vom Hundert erhöht. 
  
 c) wenn das Grundstück mit einem Artzuschlag gem. § 5 Abs. 6 belegt ist. 
 

§ 7  
Kostenspaltung  

 
Der Erschließungsbeitrag kann für 
 
 1. Grunderwerb, 
 2. Freilegung,  
 3. Fahrbahnen, 
 4. Radwege,  
 5. Gehwege,  
 6. unselbstständige Parkflächen,  
 7. unselbstständige Grünanlagen,  
 8. Mischflächen,  
 9. Entwässerungseinrichtungen und  
 10. Beleuchtungseinrichtungen 
 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. 
 
Mischflächen im Sinne von Nr. 8 sind solche Flächen, die innerhalb der Straßenbegrenzungslinien 
Funktionen der in den Nrn. 3 bis 7 genannten Teileinrichtungen  miteinander kombinieren und bei der 
Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzichten. 
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§ 8 
Merkmale der endgültigen Herstellung 

der Erschließungsanlagen 
 

(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen, Sammelstra- 
      ßen und selbstständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn 
 
 a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und 
 
 b) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfügen. 
 
 Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm. 
 
(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig hergestellt, wenn 
 
 a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau  mit 
     einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten oder Pflaster aufweisen; die Decke kann auch  
                      aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen; 
 
 b) unselbstständige und selbstständige Parkflächen eine Befestigung auf tragfähigem Un- 
                      terbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster oder Rasengittersteinen  
                      aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise  
                      bestehen; 
 
 c) unselbstständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind; 
 
 d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) hergestellt und die  
                      unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c) gestaltet sind. 
 
(3) Selbstständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der Ge- 
      meinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind. 
 

§ 9 
Immissionsschutzanlagen 

 
Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der endgültigen Herstellung sowie die 
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands durch Satzung im Einzelfall geregelt. 
 

§ 10  
Vorausleistungen 

 
Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Um-
fang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages 
erheben. 
 

§ 11  
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
Der Erschließungsbeitrag kann vor Entstehen der Beitragspflicht vertraglich abgelöst werden. Der 
Ablösungsbetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu 
ermittelnden Erschließungsbeitrages. 
 

§ 12  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Erschließungs-
beitragssatzung vom 14.09.1998 außer Kraft. 
 
Schwaförden, 11.12.2019 
Der Bürgermeister       Der Gemeindedirektor 
gez. Kanzelmeier       gez. Denker 
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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Neuenkirchen in seiner Sitzung am 11. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  977.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 928.300 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             938.100 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 918.200 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.700 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 938.100 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 924.900 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 360 v.H. 
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§ 6 
Für die Befugnis des Gemeindedirektors über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000,00 € im Ein-
zelfall als unerheblich. 
 
Neuenkirchen, den 11. Dezember 2019 
gez. Kanzelmeier      gez. Denker 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 16.01.2020 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass 
die Haushaltssatzung nicht beanstandet wird. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2020 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan 2020 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach Be-
kanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im Rathaus 
der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, Poststr. 157, 27252 Schwaförden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 27.01.2020 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 

 
 

Gemeinde Scholen 
 

Satzung 
der Gemeinde Scholen 

über die Erhebung von Erschließungsbeträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung - EBS) 

vom 16. Dezember 2019 
 
Der Rat der Gemeinde Scholen hat in seiner Sitzung am 16.12.2019 aufgrund des § 132 des Bauge-
setzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) und des  
§ 10 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.10.2016 (Nds. GVBl  
S. 226), folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
 

Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs und dieser Satzung 
erhoben. 

 
§ 2 

Art und Umfang der Erschließungsanlagen 
 

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 
 

1. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken in Wohn-, Dorf- und 
Mischgebieten sowie sonstigen, nicht unter Nr. 2 genannten Gebieten dienen, an denen 
eine Bebauung zulässig ist 

 
   a) bis zu zwei Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu zwölf Metern, wenn sie beidseitig  
                       und mit einer Breite bis zu neun Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
   b) mit drei oder vier Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 15 Metern, wenn sie beidseitig  
                       und mit einer Breite bis zu zwölf Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
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   c) mit mehr als vier Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 18 Metern, wenn sie beidseitig  
                       und mit einer Breite bis zu 13 Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
 2. Straßen, Wege, Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen in Kern-, Gewer- 

be- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, 
großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und Hafengebiet, mit ei-
ner Breite bis zu 18 Metern, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung beidseitig 
zulässig ist und mit einer Breite bis zu 13 Metern, wenn eine Bebauung oder gewerbliche 
Nutzung einseitig zulässig ist. 

 
 3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z. B. Fußwege, Wohnwege) mit  
                   einer Breite bis zu fünf Metern, 
 
 4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 18 Metern, 
 
 5. Parkflächen,  
 
   a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4 sind, bis zu einer weiteren  
                        Breite von sechs Metern, 
 
   b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4, aber nach städte- 
                        baulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig  
                        sind (selbstständige Parkflächen), bis zu 15 vom Hundert der Flächen der erschlosse- 
                        nen Grundstücke, 
 

6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, 
 
   a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer weiteren  
                        Breite von sechs Metern, 
 
   b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen  
                        innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind (selbstständige Grün- 
                        anlagen), bis zu 15 vom Hundert der Flächen der erschlossenen Grundstücke. 
 
(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in Abs. 1 Nrn. 1,  2 und  
     4 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um acht Meter; dasselbe gilt für den Bereich  
     der Einmündung in andere oder der Kreuzung mit anderen Verkehrsanlagen. 
 
(3) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte Verkehrsanlage  
     die größte Breite. 
 

§ 3  
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 

 
Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 

§ 4  
Anteil der Gemeinde am  

beitragsfähigen Erschließungsaufwand 
 

Die Gemeinde trägt 10 vom Hundert des beitragsfähigen Erschließungsaufwands. 
 

§ 5  
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands 

 
(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemäß § 4 reduzierte beitragsfähige Erschließungsaufwand  

wird auf die erschlossenen Grundstücke (Abrechnungsgebiet) nach deren Flächen verteilt. Dabei 
wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art  und Maß berücksich-
tigt. Als Grundstücksfläche, die der Verteilung der umlagefähigen Erschließungskosten zugrunde 
gelegt wird, gilt grundsätzlich die Fläche des Buchgrundstücks. Im Außenbereich gelegene Grund-
stücke bleiben unberücksichtigt. 

 



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 03/2020 vom 03.02.2020 
Seite 53 

(2) Gehen Grundstücke vom Innenbereich in den Außenbereich über und ergibt sich die Grenze zwi- 
schen Innen- und Außenbereich nicht aus den Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs eines 
Bebauungsplans oder einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 des Baugesetzbuchs, so gilt als Grund-
stücksfläche die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von [... m]¹ von der Erschlie-
ßungsanlage; reicht die bauliche, gewerbliche oder eine der baulichen oder gewerblichen gleichar-
tige (erschließungsbeitragsrechtlich relevante) Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so ist die 
Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. 

     ___________________________________________________________________________ 
 ¹ festzulegen anhand der ortsüblichen Tiefe der baulichen Nutzung 
 
(3) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche (Abs. 1 oder  
     Abs. 2) vervielfacht mit 
  
 a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss,  
 b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen,  
 c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen,  
 d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder fünf Vollgeschossen,  
 e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen, 
 f)  0,5 bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleich- 
                      baren Weise genutzt werden können (z. B. Dauerkleingärten, Freibäder, Friedhöfe,  
                      Sportanlagen). 
 
(4) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl der  
     Vollgeschosse wie folgt: 
 
  a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der Vollge- 
                      schosse. 
 
 b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassen- 
                      zahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder abge- 
                      rundet werden.  
 
  c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die  
                      höchstzulässige Höhe geteilt durch (…), wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmän- 
                      nisch auf- oder abgerundet werden. 
 
 Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder
 vorhanden, ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige  
                       Baumassenzahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten werden. 
 
 Enthält eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB entsprechende Festsetzungen, so  gelten  
                      die Regelungen der Buchst. a) bis c) entsprechend.  
 
(5) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder für Grundstücke,  

für die ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Zahl der Vollgeschosse, 
die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse: 

 
 a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollge- 
                      schosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht  
                      feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Höhe des Bauwerkes geteilt durch (…),  
                      wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder abgerundet werden. 
 
 b) Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den Grundstücken  
                      der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 
 
 c) Bei Grundstücken auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich genutzt  
                      werden können, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 
 
 d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhanden  
                      sind, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 
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(6) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Abs. 3 festgesetzten  
     Faktoren um 0,5 erhöht, wenn in einem Abrechnungsgebiet (§ 5) außer diesen Grundstücken auch  
     andere Grundstücke erschlossen werden:  
 
 a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- oder Indust- 
                      riegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, großflächige  
                      Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress und Hafengebiet;  
 
 b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan  eine  
                      Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig  
                      ist; 
 
 c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Gebiete,  

die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise (z. B. Grundstücke mit Büro-, Verwal-
tungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schulgebäuden) genutzt werden, wenn diese 
Nutzung nach Maßgabe der tatsächlich vorhandenen Geschossflächen überwiegt. Liegt 
eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zu Bebauung vor, gilt die tat-
sächlich so genutzte Fläche als Geschossfläche. 

 
(7) Bei der Beitragserhebung für selbstständige Grünanlagen gilt Folgendes: 
 
  Bei Grundstücken in 
 
  a) durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe- oder Industriegebieten sowie 
 
  b) Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine Nutzung wie in den  
                      unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist, 
 
 wird die Grundstücksfläche im Sinne der Abs. 1 und 2 nur zur Hälfte berücksichtigt. Abs. 6  
                  findet keine Anwendung. 
 

§ 6  
Mehrfach erschlossene Grundstücke 

 
(1) Für Grundstücke, die von mehr als einer vollständig in der Baulast der Gemeinde stehenden Er- 

schließungsanlage i. S. des § 2 Abs. 1 Nr. 1 erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche nach 
§ 5 Abs. 1 oder Abs. 2 bei der Verteilung des umlagefähigen Aufwands für jede Erschließungsan-
lage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. 

 
(2) Eine Ermäßigung nach Absatz 1 ist nicht zu gewähren,  
 
 a) wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage entsteht oder entstan- 
                      den ist, 
 
 b) wenn die Ermäßigung dazu führen würde, dass sich der Beitrag für die anderen Grund- 
                      stücke im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 vom Hundert erhöht. 
  
 c) wenn das Grundstück mit einem Artzuschlag gem. § 5 Abs. 6 belegt ist. 
 

§ 7  
Kostenspaltung  

 
Der Erschließungsbeitrag kann für 
 
 1. Grunderwerb, 
 2. Freilegung,  
 3. Fahrbahnen, 
 4. Radwege,  
 5. Gehwege,  
 6. unselbstständige Parkflächen,  
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 7. unselbstständige Grünanlagen,  
 8. Mischflächen,  
 9. Entwässerungseinrichtungen und  
 10. Beleuchtungseinrichtungen 
 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. 
 
Mischflächen im Sinne von Nr. 8 sind solche Flächen, die innerhalb der Straßenbegrenzungslinien 
Funktionen der in den Nrn. 3 bis 7 genannten Teileinrichtungen  miteinander kombinieren und bei der 
Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzichten. 
 

§ 8 
Merkmale der endgültigen Herstellung 

der Erschließungsanlagen 
 

(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen, Sammelstra- 
      ßen und selbstständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn 
 
 a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und 
 
 b) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfügen. 
 
 Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm. 
 
(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig hergestellt, wenn 
 
 a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau   
     mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten oder Pflaster aufweisen; die Decke kann  
                      auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen; 
 
 b) unselbstständige und selbstständige Parkflächen eine Befestigung auf tragfähigem Un- 
                      terbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster oder Rasengittersteinen  
                      aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise  
                      bestehen; 
 
 c) unselbstständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind; 
 
 d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) hergestellt und die  
                      unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c) gestaltet sind. 
 
(3) Selbstständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der Ge- 
      meinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind. 
 

§ 9 
Immissionsschutzanlagen 

 
Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der endgültigen Herstellung sowie die 
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands durch Satzung im Einzelfall geregelt. 
 

§ 10  
Vorausleistungen 

 
Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Um-
fang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages 
erheben. 
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§ 11  
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
Der Erschließungsbeitrag kann vor Entstehen der Beitragspflicht vertraglich abgelöst werden. Der 
Ablösungsbetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu 
ermittelnden Erschließungsbeitrages. 
 

§ 12  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Erschließungs-
beitragssatzung vom 15.07.1998 außer Kraft. 
 
Schwaförden, 16.12.2019 
Der Bürgermeister       Der Gemeindedirektor 
gez. Schwenn        gez. Denker 

 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Scholen für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Scholen in seiner Sitzung am 16. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  932.100 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 880.200 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             820.400 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 710.800 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.700 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 820.400 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 722.500 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 125.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H. 

 
§ 6 

Für die Befugnis des Gemeindedirektors über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000,00 € im Ein-
zelfall als unerheblich. 
 
Scholen, den 16. Dezember 2019 
gez. Schwenn       gez. Denker 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 17.01.2020 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass 
die Haushaltssatzung nicht beanstandet wird. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Scholen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan 2020 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach Be-
kanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im Rathaus 
der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, Poststr. 157, 27252 Schwaförden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 27.01.2020 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 

 
 

Gemeinde Schwaförden 
 

Satzung 
der Gemeinde Schwaförden 

über die Erhebung von Erschließungsbeträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung - EBS) 

vom 17. Dezember 2019 
 
Der Rat der Gemeinde Schwaförden hat in seiner Sitzung am 17.12.2019 aufgrund des § 132 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) und 
des § 10 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.10.2016 (Nds. 
GVBl S. 226), folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
 

Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs und dieser Satzung 
erhoben. 
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§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 
 

1. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken in Wohn-, Dorf- und 
Mischgebieten sowie sonstigen, nicht unter Nr. 2 genannten Gebieten dienen, an denen 
eine Bebauung zulässig ist 

 
   a) bis zu zwei Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu zwölf Metern, wenn sie beidseitig  
                       und mit einer Breite bis zu neun Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
   b) mit drei oder vier Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 15 Metern, wenn sie beidseitig  
                       und mit einer Breite bis zu zwölf Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
   c) mit mehr als vier Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 18 Metern, wenn sie beidseitig  
                       und mit einer Breite bis zu 13 Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
 2. Straßen, Wege, Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen in Kern-, Gewer- 

be- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, 
großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und Hafengebiet, mit ei-
ner Breite bis zu 18 Metern, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung beidseitig 
zulässig ist und mit einer Breite bis zu 13 Metern, wenn eine Bebauung oder gewerbliche 
Nutzung einseitig zulässig ist. 

 
 3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z. B. Fußwege, Wohnwege) mit  
                   einer Breite bis zu fünf Metern, 
 
 4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 18 Metern, 
 
 5. Parkflächen,  
 
   a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4 sind, bis zu einer weiteren  
                        Breite von sechs Metern, 
 
   b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4, aber nach städte- 
                        baulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig  
                        sind (selbstständige Parkflächen), bis zu 15 vom Hundert der Flächen der erschlosse- 
                        nen Grundstücke, 
 

6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, 
 
   a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer weiteren  
                        Breite von sechs Metern, 
 
   b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen  
                        innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind (selbstständige Grün- 
                        anlagen), bis zu 15 vom Hundert der Flächen der erschlossenen Grundstücke. 
 
(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in Abs. 1 Nrn. 1,  2 und  
     4 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um acht Meter; dasselbe gilt für den Bereich  
     der Einmündung in andere oder der Kreuzung mit anderen Verkehrsanlagen. 
 
(3) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte Verkehrsanlage  
     die größte Breite. 
 

§ 3  
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 

 
Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
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§ 4  
Anteil der Gemeinde am  

beitragsfähigen Erschließungsaufwand 
 

Die Gemeinde trägt 10 vom Hundert des beitragsfähigen Erschließungsaufwands. 
 

§ 5  
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands 

 
(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemäß § 4 reduzierte beitragsfähige Erschließungsaufwand  

wird auf die erschlossenen Grundstücke (Abrechnungsgebiet) nach deren Flächen verteilt. Dabei 
wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art  und Maß berücksich-
tigt. Als Grundstücksfläche, die der Verteilung der umlagefähigen Erschließungskosten zugrunde 
gelegt wird, gilt grundsätzlich die Fläche des Buchgrundstücks. Im Außenbereich gelegene Grund-
stücke bleiben unberücksichtigt. 

 
(2) Gehen Grundstücke vom Innenbereich in den Außenbereich über und ergibt sich die Grenze zwi- 

schen Innen- und Außenbereich nicht aus den Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs eines 
Bebauungsplans oder einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 des Baugesetzbuchs, so gilt als Grund-
stücksfläche die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von [... m]¹ von der Erschlie-
ßungsanlage; reicht die bauliche, gewerbliche oder eine der baulichen oder gewerblichen gleichar-
tige (erschließungsbeitragsrechtlich relevante) Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so ist die 
Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. 

     ___________________________________________________________________________ 
 ¹ festzulegen anhand der ortsüblichen Tiefe der baulichen Nutzung 
 
(3) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche (Abs. 1 oder  
     Abs. 2) vervielfacht mit 
  
 a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss,  
 b) 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen,  
 c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen,  
 d) 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder fünf Vollgeschossen,  
 e) 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen, 
 f)  0,5 bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleich- 
                      baren Weise genutzt werden können (z. B. Dauerkleingärten, Freibäder, Friedhöfe,  
                      Sportanlagen). 
 
(4) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl der  
     Vollgeschosse wie folgt: 
 
  a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der Vollge- 
                      schosse. 
 
 b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassen- 
                      zahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder abge- 
                      rundet werden.  
 
  c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die  
                      höchstzulässige Höhe geteilt durch (…), wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmän- 
                      nisch auf- oder abgerundet werden. 
 
 Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder
 vorhanden, ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige  
                      Baumassenzahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten werden. 
 
 Enthält eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB entsprechende Festsetzungen, so  gelten  
                      die Regelungen der Buchst. a) bis c) entsprechend.  
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(5) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder für Grundstücke,  
     für die ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Zahl der Vollgeschosse,  
     die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse: 
 
 a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollge- 

schosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht 
feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Höhe des Bauwerkes geteilt durch (…), 
wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder abgerundet werden. 

 
 b) Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den Grundstücken  
                      der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 
 
 c) Bei Grundstücken auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich genutzt  
                      werden können, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 
 
 d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhanden  
                      sind, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 
 
(6) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Abs. 3 festgesetzten  
     Faktoren um 0,5 erhöht, wenn in einem Abrechnungsgebiet (§ 5) außer diesen Grundstücken auch  
     andere Grundstücke erschlossen werden:  
 
 a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- oder Indust- 
                      riegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, großflächige  
                      Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress und Hafengebiet;  
 
 b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan  eine  
                      Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig  
                      ist; 
 
 c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Gebiete,  

die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise (z. B. Grundstücke mit Büro-, Verwal-
tungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schulgebäuden) genutzt werden, wenn diese 
Nutzung nach Maßgabe der tatsächlich vorhandenen Geschossflächen überwiegt. Liegt 
eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zu Bebauung vor, gilt die tat-
sächlich so genutzte Fläche als Geschossfläche. 

 
(7) Bei der Beitragserhebung für selbstständige Grünanlagen gilt Folgendes: 
 
  Bei Grundstücken in 
 
  a) durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe- oder Industriegebieten sowie 
 
  b) Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine Nutzung wie in  den  
                      unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist, 
 
 wird die Grundstücksfläche im Sinne der Abs. 1 und 2 nur zur Hälfte berücksichtigt. Abs. 6  
                  findet keine Anwendung. 
 

§ 6  
Mehrfach erschlossene Grundstücke 

 
(1) Für Grundstücke, die von mehr als einer vollständig in der Baulast der Gemeinde stehenden Er- 

schließungsanlage i. S. des § 2 Abs. 1 Nr. 1 erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche nach 
§ 5 Abs. 1 oder Abs. 2 bei der Verteilung des umlagefähigen Aufwands für jede Erschließungsan-
lage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. 

 
(2) Eine Ermäßigung nach Absatz 1 ist nicht zu gewähren,  
 
 a) wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage entsteht oder entstan- 
                      den ist, 
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 b) wenn die Ermäßigung dazu führen würde, dass sich der Beitrag für die anderen Grund- 
                      stücke im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 vom Hundert erhöht. 
  
 c) wenn das Grundstück mit einem Artzuschlag gem. § 5 Abs. 6 belegt ist. 
 

§ 7  
Kostenspaltung  

 
Der Erschließungsbeitrag kann für 
 
 1. Grunderwerb, 
 2. Freilegung,  
 3. Fahrbahnen, 
 4. Radwege,  
 5. Gehwege,  
 6. unselbstständige Parkflächen,  
 7. unselbstständige Grünanlagen,  
 8. Mischflächen,  
 9. Entwässerungseinrichtungen und  
 10. Beleuchtungseinrichtungen 
 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. 
 
Mischflächen im Sinne von Nr. 8 sind solche Flächen, die innerhalb der Straßenbegrenzungslinien 
Funktionen der in den Nrn. 3 bis 7 genannten Teileinrichtungen  miteinander kombinieren und bei der 
Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzichten. 
 

§ 8 
Merkmale der endgültigen Herstellung 

der Erschließungsanlagen 
 

(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen, Sammelstra- 
      ßen und selbstständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn 
 
 a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und 
 
 b) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfügen. 
 
 Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm. 
 
(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig hergestellt, wenn 
 
 a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau   
     mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten oder Pflaster aufweisen; die Decke kann  
                      auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen; 
 
 b) unselbstständige und selbstständige Parkflächen eine Befestigung auf tragfähigem Un- 
                      terbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster oder Rasengittersteinen  
                      aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise  
                      bestehen; 
 
 c) unselbstständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind; 
 
 d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) hergestellt und die  
                      unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c) gestaltet sind. 
 
(3) Selbstständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der Ge- 
     meinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind. 
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§ 9 
Immissionsschutzanlagen 

 
Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der endgültigen Herstellung sowie die 
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands durch Satzung im Einzelfall geregelt. 
 

§ 10  
Vorausleistungen 

 
Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Um-
fang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages 
erheben. 
 

§ 11  
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
Der Erschließungsbeitrag kann vor Entstehen der Beitragspflicht vertraglich abgelöst werden. Der 
Ablösungsbetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu 
ermittelnden Erschließungsbeitrages. 
 

§ 12  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Erschließungs-
beitragssatzung vom 21.07.1998 außer Kraft. 
 
Schwaförden, 17.12.2019 
Der Bürgermeister       Der Gemeindedirektor 
gez. Schlichte        gez. Denker 

 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Schwaförden für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Schwaförden in seiner Sitzung am 17. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  1.543.500 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.435.100 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             1.481.700 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.323.900 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.174.200 Euro 
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2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 12.100 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.481.700 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2.510.200 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 225.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H. 
 

§ 6 
Für die Befugnis des Gemeindedirektors über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000,00 € im Ein-
zelfall als unerheblich. 
 
Schwaförden, den 17. Dezember 2019 
gez. Schlichte       gez. Denker 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 17.01.2020 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass 
die Haushaltssatzung nicht beanstandet wird. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Schwaförden für das Haushaltsjahr 2019 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan 2020 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach Be-
kanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im Rathaus 
der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, Poststr. 157, 27252 Schwaförden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 27.01.2020 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 
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C Bekanntmachungen anderer Stellen 
 

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser 
 
Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser        Sulingen, den 21.01.2020 
Geschäftsstelle Sulingen 
Az.: Kli - 2677  HA I § 41  
 

Vereinfachte Flurbereinigung Ströhen-Süd, Verf.-Nr. 2677 
 
- Genehmigung des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen 
  zugleich Hinweis auf die Feststellung über das Unterbleiben der Umweltverträglich- 
  keitsprüfung 
 
Das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen - Flurbereinigungs-
behörde - hat mit Datum vom 11.12.2019 den Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen An-
lagen - Plan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
März 1976 (BGBl. I S. 546)* nach § 41 Abs. 4 FlurbG genehmigt. 
 
Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz -Obere Flur-
bereinigungsbehörde- hat im Rahmen der Abstimmung der Neugestaltungsgrundsätze (NGG) und der 
allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles nach § 5 des Niedersächsisches Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (NUVPG) in der Fassung vom 30. April 2007 (Nds. GVBl. 2007 S. 179)* für die 
Plangenehmigung festgestellt, dass für das Vorhaben -Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen 
Anlagen i. S. des FlurbG- keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist (Ziffer 4.4 der Plan-
genehmigung). 
 
Die Plangenehmigung mit den Bestandteilen 
- Karte zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen, 
- Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen und 
- Erläuterungsbericht, 
sowie den Unterlagen zur Abstimmung der Neugestaltungsgrundsätze (NGG) und zur allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 NUVPG 
 
liegt beginnend mit dem 1. Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung im Amt für regionale Landesent-
wicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen, Galtener Straße 16, 27232 Sulingen zur Einsicht-
nahme während der Dienststunden aus. Die Unterlagen können auch auf der Internetseite des Amtes 
für regionale Landesentwicklung Leine-Weser unter: 
www.arl-lw.niedersachsen.de/bekanntmachungen/ eingesehen werden. 
 
Berechtigte haben die Möglichkeit einen Papierausdruck der Plangenehmigung und der Unterlagen 
zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls anzufordern. 
 
Gegen diese Genehmigung kann von den nach § 3 des Gesetzes über ergänzende Vorschriften zu 
Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG - Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetz (UmwRG)*  anerkannten inländischen oder ausländischen Vereinigungen nach Maßgabe 
der §§ 2 und 4 Abs. 1 UmwRG und von den Beteiligten nach § 61 Nummer 1 und 2 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO)*  nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 UmwRG innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, 
Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim oder beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, 
Geschäftsstelle Sulingen, Galtener Straße 16, 27232 Sulingen Widerspruch erhoben werden. Bei 
schriftlichem Widerspruch wird die Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchschreiben innerhalb der 
Frist bei einer der vorgenannten Stellen eingegangen ist. 
 
(Klimmek) 
 

* in der zurzeit gültigen Fassung 

 
  

http://www.arl-lw.niedersachsen.de/bekanntmachungen/
http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/1hn5/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE008301308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Amt für regionale Landesentwicklung        Sulingen, den 28.01.2020 
Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen 
Az.: Röpe – Verf.Nr. 2676, HA § 41 
 

Vereinfachte Flurbereinigung Heiligenloh, Landkreis Diepholz, Verf.-Nr. 2676 
 
- Genehmigung des Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen 
  zugleich Feststellung über das Unterbleiben der Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen - Flurbereinigungs-
behörde - hat am 16.12.2019 den Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen -Plan 
nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
16. März 1976 (BGBl. I S. 546) * -nach § 41 Abs. 4 FlurbG genehmigt.  
 
Das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser hat im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung 
des Einzelfalls nach § 5 Abs. 2 Satz 2 Nds. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) 
in der Fassung vom 30. April 2007 (Nds. GVBl. 2007 S. 179) * für den Plan nach § 41 FlurbG am 
16.12.2019 gemäß § 6 NUVPG festgestellt, dass für das Vorhaben – Bau der gemeinschaftlichen und 
öffentlichen Anlagen i. S. des FlurbG – keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist (Ziffer 
4.4 der Plangenehmigung). 
 
Die Plangenehmigung vom 16.12.2019 mit den Bestandteilen 
- Karten zum Plan nach § 41 FlurbG 
- Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen und Erläuterungsbericht 
sowie die Unterlagen zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 Abs. 2 Satz 2 NUVPG  
liegen beginnend mit dem 1. Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung im Amt für regionale Landes-
entwicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen, Galtener Straße 16, 27232 Sulingen zur Einsicht-
nahme während der Dienststunden aus.  
Die Unterlagen können auch auf der Internetseite des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-
Weser unter: www.arl-lw.niedersachsen.de/bekanntmachungen/ eingesehen werden. Berechtigte 
haben die Möglichkeit einen Papierausdruck der Planänderung und der Unterlagen zur allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls anzufordern. 
 
Gegen diese Genehmigung kann von den nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG)* aner-
kannten inländischen oder ausländischen Vereinigungen nach Maßgabe der §§ 2 und 4 Abs. 1 Um-
wRG und von den Beteiligten nach § 61 Nummer 1 und 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VerwGO)* 
nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 UmwRG innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hil-
desheim oder beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen, 
Galtener Straße 16, 27232 Sulingen Widerspruch erhoben werden. Bei schriftlichem Widerspruch wird 
die Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchsschreiben innerhalb der Frist bei einer der vorgenannten 
Stellen eingegangen ist. 
 
(gez. Röpe) 
 
* in der zurzeit gültigen Fassung 

 
  

http://www.arl-lw.niedersachsen.de/bekanntmachungen/%20eingesehen
http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/1hn5/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE008301308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Amt für regionale Landesentwicklung        Sulingen, den 28.01.2020 
Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen 
Az.: Röpe – Verf.Nrn. 2612, HA § 41 
 

Vereinfachte Flurbereinigung Scholen (Br.-V.), Landkreis Diepholz, Verf.-Nr. 2612 
 
- Genehmigung der Planänderung Nr. 2 zum Plan über die gemeinschaftlichen und 
  öffentlichen Anlagen zugleich Feststellung über das Unterbleiben der Umweltverträg- 
  lichkeitsprüfung 
 
Das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen - Flurbereinigungs-
behörde - hat am 12.09.2019 die Planänderung Nr. 2 zum Plan über die gemeinschaftlichen und öf-
fentlichen Anlagen -Plan nach § 41 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546) * -nach § 41 Abs. 4 FlurbG genehmigt.  
 
Das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser hat im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung 
des Einzelfalls nach § 5 Abs. 2 Satz 2 Nds. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) 
in der Fassung vom 30. April 2007 (Nds. GVBl. 2007 S. 179) * für die Planänderung Nr. 2 zum Plan 
nach § 41 FlurbG am 12.09.2019 gemäß § 6 NUVPG festgestellt, dass für das Vorhaben – Bau der 
gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen i. S. des FlurbG – keine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist (Ziffer 4.4 der Plangenehmigung). 
 
Die Plangenehmigung vom 12.09.2019 mit den Bestandteilen 
- Karte der Planänderung Nr. 2 zum Plan nach § 41 FlurbG 
- Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen und Erläuterungsbericht 
sowie die Unterlagen zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 Abs. 2 Satz 2 NUVPG  
liegen beginnend mit dem 1. Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung im Amt für regionale Landes-
entwicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen, Galtener Straße 16, 27232 Sulingen zur Einsicht-
nahme während der Dienststunden aus.  
Die Unterlagen können auch auf der Internetseite des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-
Weser unter: www.arl-lw.niedersachsen.de/bekanntmachungen/ eingesehen werden. Berechtigte 
haben die Möglichkeit einen Papierausdruck der Planänderung und der Unterlagen zur allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls anzufordern. 
 
Gegen diese Genehmigung kann von den nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG)* aner-
kannten inländischen oder ausländischen Vereinigungen nach Maßgabe der §§ 2 und 4 Abs. 1 Um-
wRG und von den Beteiligten nach § 61 Nummer 1 und 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VerwGO)* 
nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 UmwRG innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hil-
desheim oder beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen, 
Galtener Straße 16, 27232 Sulingen Widerspruch erhoben werden. Bei schriftlichem Widerspruch wird 
die Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchsschreiben innerhalb der Frist bei einer der vorgenannten 
Stellen eingegangen ist. 
 
(gez. Röpe) 
 
* in der zurzeit gültigen Fassung 

 
 

Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) 
 

Wirtschaftsplan 2020 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) 
hat in ihrer Sitzung am 19. Dezember 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß 
§ 9 Abs. 2 Nr. 7 der Zweckverbandssatzung beschlossen. 
 

http://www.arl-lw.niedersachsen.de/bekanntmachungen/%20eingesehen
http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/1hn5/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE008301308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 der Zweckverbands-
satzung wurde von der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Woh-
nungsbau in Bremen am 15.01.2020 unter dem Aktenzeichen – 52-2 – erteilt. 
 
Der Wirtschaftsplan 2020 einschließlich Erläuterungen liegt im Anschluss an die öffentliche Bekannt-
machung sieben Tage in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in Bremen, Willy-Brandt-Platz 7, 
öffentlich aus. 
 
Bremen, den 20.01.2020 
Reiner Bick 
stellv. Geschäftsführer 

 
 
 


